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Vorwort des Herausgebers

-

ist von Straftaten durch unter 14-Jährige die Rede – also durch Kinder, 

differenziert beleuchtet –, stellt sie Recht, Politik und Gesellschaft vor 

„Jeder Mensch durchläuft individuelle Phasen der 
Sozialisierung. Aus Gründen der Rechtssicherheit benötigt 
das deutsche (Straf-)Recht jedoch feste Altersgrenzen als 
Orientierung. Strafmündig ist daher erst, wer das 14. 
Lebensjahr vollendet hat. Für Jugendliche bis 18 Jahre 
sieht das Jugendgerichtsgesetz (JGG) zudem besondere 
Reife- und Entwicklungsprüfungen vor, wenn mit den 
Mitteln des Strafrechts auf Fehlverhalten reagiert werden 
soll. Auch bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21 
Jahren kann Jugendstrafrecht Anwendung finden. In der 
Kriminalpolitik werden regelmäßig Forderungen laut, das 
Strafmündigkeitsalter abzusenken oder das Jugendstraf-
recht für Heranwachsende abzuschaffen. Doch was sagen 
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Reifeentwicklung 
dazu? Und fügen sich solche Forderungen in das Konzept 
eines Jugendstrafrechts ein, das als Erziehungsstrafrecht 
passgenauere Verfahrensregeln und Rechtsfolgen bereit-
hält, um künftiger Delinquenz vorzubeugen? Vor diesem 
Hintergrund ließe sich umgekehrt auch fragen, ob nicht 
vielmehr eine Ausdehnung des Jugendstrafrechts auf junge 
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Erwachsene jenseits der Altersgrenze von 21 Jahren dis-
kutiert werden sollte.“

-

gereichten Beiträge deckten ein breites Spektrum an Perspektiven und 

Argumentationsansätzen ab. Der hier vorgelegte gemeinschaftliche 

Ambivalenzen, die das Thema prägen. Er hebt sich so deutlich von den 

das aus-

gelobte Preisgeld unter den drei Verfassern zu gleichen Teilen aufzuteilen.

unterschiedlichen Regionen und auch unterschiedlichen Ausbildungs-

und Relevanz des Themas.

-

versität zu Berlin, Christopher E. Sitzmann ist Rechtsreferendar im Be-

zirk des Oberlandesgerichts Bamberg, Sebastian Trier ist studentische 

Hilfskraft an der Universität Bayreuth. Ihre Lebensläufe finden sich im 

hinteren Teil dieses Bandes.

Unser Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mit ihren 

bestätigt, dass gerade an den Schnittstellen von Recht, Gesellschaft und 

Politik besonders fruchtbare Auseinandersetzungen entstehen.

Unsere Suche nach aktuellen Themen hat uns schon seit Jahren durch 

und so spiegelt die Schriftenreihe der Stiftung der Hessischen Rechts-

-

zusetzen hatte. Ein Blick auf die in dieser Reihe behandelten Themen 
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-

lichen Bezug herzustellen. Nach „Die deutsche Juristenausbildung unter 

-

-

(§ 169 GVG)?“ (Band 5), „Deals im Strafverfahren – Darf sich ein 

Angeklagter im Strafverfahren „freikaufen“?“ (Band 6), „Ist das der-

-

netkriminalität boomt – Braucht das Strafgesetzbuch ein Update?“ 

(Band 8), „Hilfe – meine Richterin trägt eine Burka“ (Band 9), „Vor-

-

schaft?“ (Band 12), „Englisch, Gender-Deutsch oder Maschinen-Code 

-

-

verfassungsfeindlicher Parteien eingestellt?“ (Band 15) beleuchtet die 

16 ihrer Schriftenreihe erneut mit dem Jugendstrafrecht einen aktuellen 

Brennpunkt der Diskussion.

-

-
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präsentieren.

Herrn Prof. Dr. Jens Puschke, LL.M. (King’s College), Philipps-Universität 

-

allerdings in Band 11 unserer Schriftenreihe schon einmal mit Legal 

-

Wir bleiben optimistisch.

Vorstandsvorsitzender
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Vorwort des Jurors

Junge Menschen und ihr Verhalten stehen seit jeher unter besonderer 

-

ihnen Hitzigkeit, Impulsivität oder moralische Unreife zugeschrieben, 

Eigenschaften, die es zu disziplinieren gelte und denen mit ordnenden 

Phänomen, sondern ein historisch tief verankerter Deutungsrahmen.

Auch im Umgang mit delinquentem Verhalten junger Menschen spiegelt 

die auf strafrechtliche Sanktionierung setzen, und solche, die in erster Linie 

Ansätze in ein rechtlich strukturiertes Verhältnis zu bringen.

Mit dem Jugendgerichtsgesetz von 1923 setzte sich erstmals eine eigen-

ständige jugendstrafrechtliche Konzeption durch, die Jugend als ent-

orientiertes Strafrecht geschaffen, das strafrechtliche Reaktionen nicht 

durch, dass das Strafrecht kein probates Reaktionsmittel darstellt. 

„Kinder, die noch die Schule besuchen, gehören nicht vor den Straf-

richter“ (Radbruch, Verhandlungen des Reichstags, I. Wahlperiode 

-

-

diese Altersgruppe unter bestimmten Voraussetzungen Jugendstraf-



-

recht bis heute.

Thema gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzung geblieben. 

Bereits in der ersten Polizeilichen Kriminalstatistik der Bundesrepublik 

-

-

-

sprechend sind Forderungen nach einem härteren Umgang mit jungen 

Straftäterinnen und Straftätern nie verstummt. Sie haben punktuell auch 

Sanktionsinstrumentariums. Grundlegende Strukturentscheidungen, 

-

logie mag dies in Teilen beruhigend erscheinen, da eine Absenkung 

21-Jährige, bislang keine gesetzgeberische Umsetzung erfahren haben. 

-

eingebettet in demokratische Entscheidungsprozesse, in denen Fragen 

der Handlungsfähigkeit, der Praktikabilität, der Ressourcen und der 

politischen Kompromissbildung eine erhebliche Rolle spielen. Eine an-

gemessene Analyse muss daher beide Perspektiven in den Blick nehmen.

Der Beitrag von Leon Mark Möller, Christopher E. Sitzmann und 

-

lyse und kriminalpolitischer Realität, ohne eine dieser Perspektiven zu 

verabsolutieren. Gesetzgeberische Beurteilungs- und Wertungsspiel-
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-

trag als fundierte Argumentationsgrundlage, die eine Versachlichung 

-

-

mit Vollendung des 18. oder 21. Lebensjahres abgeschlossen sind. Die 

Möglichkeiten und Grenzen strafrechtlicher Reaktionen ebenso in den 

diesem Hintergrund formuliert der Beitrag klare Ergebnisse. „Reform-

-

Der besondere Wert des Beitrags liegt aber nicht nur in diesen Ergeb-

nicht auf die Darstellung empirischer Befunde und deren unmittelbare 

rechtliche Umsetzung. Vielmehr stellt er sich der gesamten normativen 

Argumentationslast. Verfassungsrechtliche und völkerrechtliche Vor-

der Ressourcenbindung. Gerade hierin liegt seine kriminalpolitische 
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Bedeutung. Der Beitrag zeigt, dass rechtspolitische Entscheidungen 

-

-

kenntnisse, normative Leitlinien und kriminalpolitische Gegebenheiten 

In diesem Sinne lässt sich die im Titel gestellte Frage „in dubio pro 

-

-

stärker zur Geltung zu bringen.

-

strafrecht, Philipps-Universität Marburg
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A. Einleitung

Straftaten unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen oder Heran-

-

chen Reaktionen aus. -

-

-

mit Vollendung des 18. Lebensjahres abgeschlossen ist. Die vorliegen-

-

beleuchtet die praktischen Grenzen des Strafrechts (D.), die historische 

-

hende dogmatische Spannungen und setzt sich kritisch mit aktuellen 

kriminalpolitischen Verschärfungsforderungen und Reformvorschlägen 

-

schen orientiertes Jugendstrafrecht zu erarbeiten. Dieser soll nicht nur 

kriminalpolitisch sinnvoll und empirisch fundiert, sondern auch dog-

matisch kohärent im Sinne des Regelungskonzepts des JGG und ver-

fassungsrechtlicher Grundsätze sein (F. III.).

1 -

dem 12. Lebensjahr, CSU Fraktion im BT  15.
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B. 

-

2

I. 

-

che Dimension der Frage nach Reformen im Jugendstrafrecht darstellen 

-
3 Um 

-

-

Jugendstrafrechts zum Gegenstand haben. Auf diese Weise konnten 

„Nachrichtenbeiträge“ im klassischen Sinne und sonstige Medien auf 

2 Vgl. jedoch zugleich kritisch Nohr
  Reisigl -

3 

Altersgrenze“, „Jugendstrafrecht CDU“, „Jugendstrafrecht AfD“, „Ju-

gendstrafrecht BSW“, „Jugendstrafrecht Die Linke“, „Jugendstrafrecht 

-
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Ein (kurzer) Blick in den aktuellen öffentlichen Diskurs

4 -

-

stands (III.) unterschieden.

II. 

-

-

ma Jugendstrafrecht „im Gespräch“ halten.

Besonders eng mit dem Gegenstand des Jugendstrafrechts verbunden 

ist die erste Gruppe, konkrete Fälle, die eine besonders starke gesell-

schaftliche Reaktion nach sich ziehen.5 Diesen Fällen ist gemein, dass 

ein Teil der Ausgestaltung des Jugendstrafrechts von einzelnen Akteu-

ren in Anbetracht des konkreten Falls als gesellschaftlich nicht tragbar 
6

-

bindung mit § 1 Abs. 2 Fall 1 JGG selbst sein oder bei Taten von Her-

4 -

5 Im betrachteten insbesondere der „Fall Luise“ und 

die Tat im Kurpark von Bad Oeynhausen

Regional

6 -

startete Petition zur Absenkung der Strafbarkeit, Focus online vom 

Focus online

Strafrechts nach der Tat in Bad Oeynhausen durch die CDU, Tagesspiegel 


